
Besprechungen

Staatskirchenrecht

MÜLLER, Friedrich PIEROTH, Bodo eli- land-Pfalz, das Saarland und Schleswig-Hol-
als ordentlichesgzonsunterricht Lehrtfach ste1in, nıcht dagegen für Baden-Württemberg,

FEıne Fallstudie den Verfassungsfragen se1- Berlin, Niedersachsen und Hamburg hier
NT: Versetzungserheblichkeit. Berlin: Duncker x1ibt auch keine Noten) die Note 1mM Fach

Humblot 1974 132 (Staatskirchenrecht- Religionslehre für versetzungserheblich
ıche Abhandlungen. A Kart. 29,60 klärt, verstöfßt damit nıcht das

Die Arbeit 1ST aus einem Gutachten her- Grundgesetz. Weder die angebliche und VO  -

vOrSCSanNngenN, das die Verfasser 74086 Vorlage den Vertassern eingehend ritisch widerlegte
e1ım Bundesverwaltungsgericht EerSLAatiLiLet ha- Qualifizierung des Staats als „säkular“ noch
ben und dem das oberste Bundesgericht 1n se1ne Neutralitätspflicht stehen der Verset-
seiner Entscheidung VO 1973 (BVerwGE zungserheblichkeit 9 ebensoweni1g
42, 346) ersichtlich weitgehend gefolgt 1St die Elemente der Trennung VO  ; Staat und
Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Kirche, die 1m Grundgesetz enthalten sınd.
und die Vorentscheidungen des Verwaltungs- Auch Art. 1St nıcht verletzt, da dıe

Glaubens- und Gewissensfreiheit durch Artgerichts öln und des Oberverwaltungsge-
rıchts Münster siınd abgedruckt Abs und begrenzt wırd Die Mög-

Die Vertasser untersuchen zunächst die Be- ichkeit der Abmeldung tragt der Gewiı1issens-
deutung des Begriffs „ordentliches Lehrfach“ freiheit genügend Rechnung und führt auch
1n Art. Abs Sıe kommen dem nıcht einer dem Gleichheitssatz wıderspre-
Ergebnis, dafß der Religionsunterricht nach chenden Bevorzugung oder Benachteiligung
dem Grundgesetz ebenso wI1e nach der eNt- VO Schülern, die sıch abgemeldet haben. In-
sprechenden Bestimmung des Art 149 Abs SOWeIlt kann nıcht Aaus einem Mißbrauch des

der Weimarer Reichsverfassung Pflicht- Abmeldungsrechts eın Schüler meldert sıch
tach nıcht 1Ur tür die Schule, sondern ENTISE- Fl seiner Gewissensentscheidung ab,
40 einer weIlit verbreiteten Auffassung auch eıner schlechten Note auszuweichen AB 8

rür den Schüler 1St Der Schüler Dzw. seine gumentiert werden.
Erziehungsberechtigten) haben reilich das Das Buch greift 1N den behandelten Einzel-
echt der Abmeldung (Art Abs GG), fragen erheblich über das hinaus, W AaS 1n die-
dessen ausdrückliche verfassungsrechtliche T  I1 kurzen Bericht dargestellt werden konn-
Hervorhebung be1 eiınem Wahlfach überflüs- Besondere Beachtung verdienen die e1IN-
S11g ware. Allerdings tolgt daraus nıcht, daß gehenden Ausführungen ZUuUr Alternative des
das Fach Religion nach Bundesverfassungs- mehr auf Verkündigung der mehr auf W1S5-
recht versetzungserheblich se1n musse. senschaftlich fundierte Wıssensvermittlung

Die Versetzungserheblichkeit beruht viel- ausgerichteten Religionsunterrichts. Die Schrift
mehr auf Landesrecht, das 1n diesem Punkt 1ST daher über den konkreten Fall hinaus,
erheblich diferiert. Wenn e1in Bundesland dem s1ıe iıhre Entstehung verdankt, VO:  e grund-
(wıe sıch A4US dem Anhang erg1bt, gilt das für sätzlicher Bedeutung.
Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen, Rhein- Rüfner

Theologie
BALTHASAR, Hans Urs D, 7 AMl Der antırömische Theologie eingefügte Theorie VO' Papsttum

Freiburg: Herder 1974 303 (Her- noch immer aussteht. Vielmehr 1St „Rom  &*
derbüchere:i. 492) Kart 6,90 heute eın Thema, das auch bei Katholiken

Die Diskussion Küngs „Unfehlbar?“ nı selten gereizte Reaktionen hervorru:
brachte ZUTage, da{fß 1ne 1n das Ganze der und das aus dem ökumenis  en Gespräch oft
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schamhaft ausgeklammert wird. Für diesen Marıanischen. Marıa 1sSt 1n ihrer völligen Of-
Sachverhalt sınd manche Gründe Vverantwort- enheit aut den sıch inkarniıerenden Gott und
lich machen, nıcht zuletzt die Geschichte ihrer VO  ] daher verstehenden Makellosig-
der Primatsausübung selbst. Doch stehen auch keit das Urbild und der Kern der „makel-
auf der anderen Seıite Aassıve Gründe: die losen“ Kıiırche Die Unfehlbarkeit des Glau-
dogmatische Definition des römischen Prı- bens, die ZU Wesen der Kırche gehört, 1St,
MmMats, die ıne kontinuierliche Praxıs der Kır- unvermischt VO  3 Sünde, 1n Marıa reprasen-
che se1it der Frühzeit reflektiert, und die Er- tiert. Von diesem (nicht 1Ur zukünftigen,
fahrung der fortgesetzten Spaltung und dro- sondern schon wirklichen, und in aller Sünde
henden Verstaatlichung, die die DEITENNTLEN unzerstörbaren) Kern der Kırche her hat
Kırchen machen mußten. „Petrus“ seıne Möglıichkeit. Dıiese 1St ihm ber

A 70 Balthasar sieht die Lösung des damit als dem (ehemaligen) Sünder und den
angedeuteten Problems 1in einer Rückführung Bedingungen der Sünde übergeben, WOTAaus
des Petrusamts aut seinen geschichtlich-theo- sıch sowohl die die Liebe immer auch
logischen Ursprung, AUuUs dem heraus dieses unterschiedene Rechtsordnung der Kirche w 1e
sowohl seine unaufgebbare Autorität WwI1ie se1- die Legitimität auch des schuldbeladenen Am-

Begrenzung empfängt. Dieser Ursprung tes ergibt Unersetzliche räsenz
15t Jesus Christus, die geschichtliche Konkre- der Autorität Christı 1st „Petrus“ also, ber
tiıon“ des dreieinigen Gottes. Solche relativiert durch die Gleichzeitigkeit mıiıt den
Konkretion 1St Jesus als dieser Mensch: se1n anderen Figuren der Konstellation, VO' de-
ens  sein ware ber LUr abstrakt gesehen, 18{01 ınsbesondere noch die Mitapostel Paulus,
Wenn nı auch die Menschen seiner CHNSCICH Jakobus und Johannes VO' Bedeutung siınd
„Umgebung“ mit 1n Betracht SCZOSCH WUur-
den;: tolglich haben auch diese Menschen, mit Nur Aaus dieser „Konstellation“ heraus Aäflst
ıhm und auf iıh: bezogen, theologische Be- sıch das Papsttum begründen. \A Balthasar
deutung. Sıe alle Marıa, Johan- wendet siıch scharft nıcht NUr dessen
Nnes 1 Petrus, Johannes, Paulus bil- Gegner, sondern auch >}  n dessen unerleuch-
den die „Christologische Konstellation“ teie Verteidiger. Mırt „Rom 1m 1nnn der al-
Und S wıe der Auferstandene bei seiner ten humanıistisch-mittelmeerischen Kultur hat
Kirche bleibt bıs 4A15 Ende der Welt, das Papsttum seinem Wesen nach nıchts
bleibt“ auch diese Konstellation mMIiıt ıhm LUun. Der Nachfolger Petr1, der 1L1UT aktisch
Jede dieser Fıguren bestimmt Je auf Te Bischof VO  ' Rom 1st, könnte uch anderswo,
VWeıse die Realität der Kırche. Jede hat ıhre weıit VO  j den Apostelgräbern, sıtzen.
eıgene unersetzbare Funktion; alle Funktio- Balthasar entwickelt ein Konzept, das
Nnen mussen 1n einem VO:  } Christus her be- ın praktischer Hınsıcht manche Fragen 1Ur

stımmten Gleichgewicht estehen. D)as Amt andeutet (Z f Z : viele andere 1L1UT

Petri1ı als des Repräsentanten un der Spitze offenläfßt und offenlassen kann. Theologisch
des Zwölferkreises 1st die Wahrung der Eın- 1St VO  $ eıner Tiete und einem spirituellen
he‘  1t der Liebe 1n der Weise der Ausübung Gespür, die heute kaum ihresgleichen finden
Von Autorität und Recht. Da,; dieses Amt werden. Darf I1L1Lall offen, da{ß auch Christen,
gefordert 1St LUnN, W as NUr s EIun kann, die VO  3 anderen Erfahrungen und vielleicht

auch Leiden herkommen, die freie Geduldhat die Verheißung der „Unfehlbarkeit“
und kann „letztverbindlich“ entscheiden aufbringen werden, sıch nıcht LUr der
vgl dazu die cchr difterenzierten Ausfüh- einen der anderen überspitzt formulierten
Iungen 176—184). Gerade in seiner NUur Polemik stoßen, sondern sıch 1n eın nach-

denkliches Gespräch M1t der Substanz diesesıhm eigenen Stellung ber 1St das apsttum
VO:  } den anderen Dimensionen der „KOonN- Buchs einzulassen? Lohnen würde sıch gCc-

wiß Haeffner SJstellation“ abhängıg: erster Stelle VO
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